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Sekretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz 
A-1010 Wien. Rotenturmstraße 2. Telefon 51 5 52/DW 280 

BK 2/3/87 -L 

Wien. 1987 06 29 

An das 

Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 

1014 Wie n 

Betr.: Bundesgesetz über katholisch-theologische 
Studienrichtungen und Studienordnungen; GZ 68 220/1-15/86; 
Stellungnahme 

Das Sekretariat der österreichischen Bischofskonferenz 

beehrt sich zu den vorn Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung mit Schreiben vom 25. Mai 1987 übermittelten Novellierungs
entwürfen wie folgt Stellung zu nehmen: 

I) ZUM BUNDESGESETZ, MIT DEM DAS BUNDESGESETZ UBER 

KATHOLISCH-THEOLOGISCHE STUDIENRICHTUNGEN 1969 
GEÄNDERT WIRD, 

bestehen Bedenken lediglich gegen die vorgesehene Mög

liChkeit, die Lehrveranstaltungen des Hochschullehrganges 

zur Fortbildung für Studierende der fachtheologiscQen 

Studienrichtung (IX. Abschnitt~ (Ziffer 7 (2)) bereits 

ab dem dritten einrechenbaren Semester absolvieren zu 

können. Der Sinn dieser praxisorientierten Spezialaus

bildung für katholische Theologen liegt ja in der Beglei

tung erster pastoraler Erfahrungen in Gemeinden durch die 

theologische Fakultät. Die Paralelle zum Gerichtsjahr von 
absolvierten Juristen ist zu bedenken. 
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11) ZUR VERORDNUNG DES BUNDESMINISTERS FUR WISSEN-

SCHAFT UND FORSCHUNG, MIT DER DIE VERORDNUNG UBER 

EINE STUDIENORDNUNG FUR DIE FACHTHEOLOGISCHE STUDIEN

RICHTUNG UND FUR DIE SELBSTÄNDIGE RELIGIONSPÄDAGOGISCHE 

STUDIENRICHTUNG 1971 GEÄNDERT WIRD 

a) zu 1.: § 10 Abs.l ist wie folgt zu ergänzen: 

"(1) Die selbständige religionspädagogische Studien

richtung ist an den Katholisch-Theologischen Fakultäten 

der Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg 

einzurichten. An cüuen Fa.kuUä.ten kann a.uc.h cüe päda.gog,wc.he. 

AU6bildung 6Ü1t LehAa.mt6ka.nd.äa..:ten ei.n.gvUc.h:tu weJLden. " 

b) zu § 13: Als Abs.5 ist einzufügen: 

" Oie päda.gog,wc.he AU6bildung deJL Lelvt.arnt.6ka.ndida.-ten 6ÜJL 
Se.lbl>tiincüge Re.l-i..g-ion4päda.gog-ik 6äU:t -in de.n ZU6:tändigkcüubeJLuc.h 

deJL S:tucüenkomrTÜAl>ion 6ÜJL Se.lbl>:tiincüge Re.l-i..gion4päda.gogik." 

Der bisherige Abs.5 des § 13 wird als Abs.6 bezeichnet, 

wobei (wie vorgesehen) lit.e entfällt. 

Begründung: Dieser Einschub ist notwendig, da andernfalls 

1) die Studienkommission für die allgemein-pädagogische 

Ausbildung der Lehramtskandidaten über den Inhalt von 

Lehrveranstaltungen über 10 Sem.Wst. des Theologiestudiums 

allein entscheiden würde; und 

2) Prüfer (über 10 Sem.Wst. Aflgemeinpädagogik und über 

2 Sem.Wst. Einführ.ungsphase) einer anderen Fakultät und 

ohne bischöfliches Placet über die Zulassung zur zweiten 

Diplomprüfung (vgl. Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes 

über katholisCh-theologische Studienrichtungen § 6 Abs.2 

lit.c) ohne Mitspracherecht der theologischen Fakultät 

entscheiden würden. 

c) Anmerkungen zu den Erläuterungen: 

aal Im allgemeinen Teil der Erläuterungen heißt es wie folgt: 

l 

"Damit eine dem Konkordat entsprechende allgemeine pädagogische 

Ausbildung gewährleistet sein kann, wird es den Katholisch

Theologischen Fakultäten empfohlen, das Einvernehmen mit der 

jeweiligen Geisteswissenschaftlichen Fakultät (bzw. in Wien mit 
,", . 

der Grund- und I~tegrativwissenschaftlichen Fakultät) herzu-

stellen." 
---" . 
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Dieser Passus ist wie folgt zu ergänzen: 

"Va.6 8undumUt..i.6tvUwn 6ÜJl W.<.6.6etUcha6t und FOMchung WÜld .6..i.ch m..i.t. dem 

gluchen Anliegen auch an die jeweil..ige Gwtuwi6.6en.6cha6tliche 

Falw.UiLt. (bzw • .Ln Wien an die GlLWld- und InteglL.t1.livw.U.6en.6cha.6tliche 
Fak.u..UiLt) wenden." 

Begründung: Die Suche nach Einvernehmen kann kein einseitiger 

Vorgang von seiten der Theologischen Fakultät sein, sie er

fordert die Bereitschaft der beiden betroffenen Fakultäten. 

bb) Der letzte Absatz des allgemeinen Teils der Erläuterungen 
ist wie folgt zu ändern: 

"E~ w-Utd emp6ohlen, .im Rahmen dVl 'allgemunen pädagog-ihchen AU..6b.i.e.dung' 

6Ült Theologen w SchuiJtech:t und 'Pädagog.iAche P~ycho.e.ogie 6{i;t ReLi.gioM
pädagogen' buondVL6 zu. bVlücfuich:t.igen." 

Begründung: Die Streichung der Religionspädagogik erfolgt, da 

diese in § 13 Abs.3 lit.d des EntWurfs eigens geregelt wird. 

cc) Der letzte Satz der Erläuterungen (S.3) ist wie folgt 

zu ergänzen: 

"Aufgrund der notwendigen Sparmaßnahmen sieht sich der Bund 

jedoch dVlZ~ außerstande, die Kosten für die Besoldung der 

Mentoren (=Betreuungslehrer) zu übernehmen." 

111) ZUR VERORDNUNG DES BUNDESMINISTERS FUR WISSENSCHAFT UND 

FORSCHUNG, MIT DER DIE VERORDNUNG UBER EINE STUDIENORDNUNG 

FUR DIE KOMBINIERTE-RELIGIONSPÄDAGOGISCHE STUDIENRICHTUNG 

1971 GEÄNDERT WIRD 

a) zu § 7: Als Abs.G ist einzufügen: 

" (6) Vie pädagog.wche AU..6b.i.e.dung dVl Le~tw.nJi.da.-ten 6Ü1t Komb..i.niVtte 

ReLi.gion6pädagogik 6äUt in aUen BVluchen, dü. diue. S.tu.cLi.enlLich.tung 

be.tJte6 nen, in de.n ZtUtändigke.d..6bVle.ich dVl Studie.nkomrn.Wion 6Ü1t 

Komb.i..niVLte. Re.Li.gioYL6pädagogik." 

Begründung: siehe 11 b. 

// 

J~ .~~.~~~ 
Sekretär 

der Bischofskonferenz 
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